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 1. EInFÜhRUnG

Schulabwesenheit stellt nach wie vor eine Belastung für den schulischen 

alltag dar. Das Erreichen des Bildungsziels wird gefährdet und Schul-

versäumnisse des Einzelnen beeinträchtigen die schulischen leistungen. 

Sie machen das Erreichen von abschlüssen oft unmöglich. hierbei sind 

das geschlecht, das alter und der soziale und kulturelle hintergrund 

sowie die Schulart der Kinder und Jugendlichen jedoch unerheblich. 

Schulabwesenheit ist bei mädchen und Jungen, Kindern und Jugend-

lichen und in allen Schulen zu finden. Die ursachen sind dabei sehr 

vielfältig. Es bedarf einer gelingenden Kooperation aller träger und 

institutionen, um Kinder und Jugendliche zu begleiten und in der Ent-

wicklung zu unterstützen, damit Schulabwesenheit kein thema mehr ist.

zeitgemäße Kinder- und Jugendhilfe lebt von einer Kooperations-

struktur, in der es ein langfristiges ziel ist, die fehltage der Kinder 

und Jugendlichen zu minimieren und ihnen einen positiven Beginn 

der eigenen beruflichen zukunft zu ermöglichen. in diesem zusam-

menhang ist es notwendig, dass die grenzen und möglichkeiten der 

Kooperationspartner*innen transparent gehalten werden und Beach-

tung finden. Präventive angebote (z.B. www.hast-du-stress.de) sollen 

genutzt und in die pädagogische arbeit eingebunden werden. Die be-

stehenden vereinbarungen zum Schutzauftrag bei Kindeswohlgefähr-

dung finden anwendung.

ziel ist es, gemeinsam mit den Sorgeberechtigten und den jeweils zu-

ständigen mitarbeitenden frühzeitig zusammenzuwirken und für die von 

Schulabwesenheit bedrohten oder betroffenen Kinder und Jugendlichen 

eine annehmbare lösung zu erarbeiten und belastende Bedingungen zu 

minimieren. gemeinsame gespräche mit allen Beteiligten haben sich 

bewährt.

Die Kooperationspartner*innen und die institutionen sind sich einig, 

dass Kinder und Jugendliche dabei unterstützt werden müssen, mit 

freude den schulischen alltag zu erleben und an diesem teilzuhaben.
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2. BEGRIFFlIChE ERlÄUtERUnGEn 

Die ursachen für Schulabwesenheit sind vielfältig. Daher ist eine unter-

scheidung notwendig, um individuell angepasste lösungsmöglichkeiten 

zu finden:

 1. SChUlSChwÄnzEn / dISSozIalES VERhaltEn

Die „Schulschwänzer*innen“ vermeiden den aus ihrer Sicht lästigen 

Schulalltag und verbringen den vormittag außerhalb der Schule, ohne 

dass die Sorgeberechtigten darüber informiert sind. Sie vermeiden die 

Situationen, die bei ihnen unangenehme gefühle auslösen. gründe 

für das Schwänzen sind häufig langeweile, geringe motivation, miss-

erfolgserlebnisse oder als ungerecht empfundene Strafen. Es werden 

Erfolgserlebnisse in anderen, oft dissozialen und destruktiven Bereichen 

gesucht, häufig gemeinsam mit anderen Schüler*innen, denen es ähn-

lich ergeht.

 2. SChUlanGSt / SChUlVERwEIGERUnG / SChUlVERmEIdUnG / SChUlphoBIE

hierunter fallen Schüler*innen, die aufgrund innerfamiliärer Konflikte 

trennungsangst haben und aus angst vor dem verlust eines Elternteils 

lieber zu hause bleiben. außerdem können mobbing und die außen-

seiterposition ein grund für Schulverweigerung sein sowie leistungspro-

bleme oder in Einzelfällen auch angst vor einer bestimmten lehrkraft.

 3. zURÜCkhaltEn

Darunter fallen Schüler*innen kranker (psychisch und physisch), al-

kohol- und/oder drogenabhängiger Sorgeberechtigter. Sie werden zu 

hause behalten, um sie als helfer*innen und unterstützer*innen zu 

nutzen. Schulaversion der Eltern sowie eigener analphabetismus bzw. 

bildungsferne Elternhäuser können gründe sein, den Kindern und 

Jugendlichen gegenüber die Schule zu entwerten. gegebenenfalls be-

einflussen soziokulturelle faktoren den Schulbesuch negativ.
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 3. datEnSChUtz

Die datenschutzrechtlichen anforderungen an die personenbezogene 

zusammenarbeit von Schule und Jugendhilfe und anderen institutionen 

werden durch das Sozialgesetzbuch (§ 35 SgB i und §§ 67 ff. SgB X), 

insbesondere das SgB viii (§§ 61 ff.), das allgemeine landesdaten-

schutzgesetz Schleswig-holstein (lDSg-Sh) und das Schulgesetz (§ 50 

Schulg-Sh) gesetzlich geregelt. 

zulässig sind sämtliche Kooperationsformen, in die die Betroffenen 

(Sorgeberechtigte) wirksam eingewilligt haben (§ 11 abs. 1 Nr. 1 und § 

12 lDSg-Sh, § 67b abs. 1. u. 2 SgB X). Diese Einwilligung ist nur wirk-

sam, wenn verarbeitungszweck, art und umfang der Daten sowie die 

Empfänger*innen hinreichend präzise beschrieben werden. grundsätz-

lich erfolgt ein hinweis auf freiwilligkeit. im fall einer auskunftspflicht 

ist auf diese unter verweis auf die entsprechenden rechtsvorschriften 

hinzuweisen bzw. auf die folgen einer verweigerung von angaben (vgl. 

§§ 60 ff. SgB i). Eine Einwilligung erfolgt schriftlich, ist zu dokumentie-

ren und kann mit wirkung in der zukunft jederzeit widerrufen werden.

4. REChtlIChE RahmEnBEdInGUnGEn

Jedes Kind hat laut artikel 28 der uN-Kinderrechtskonvention ein recht 

auf Bildung. Dies schließt die verpflichtung der vertragsstaaten ein, 

„maßnahmen [zu] treffen, die den regelmäßigen Schulbesuch fördern 

und den anteil derjenigen, welche die Schule vorzeitig verlassen, [zu] 

verringern“ (artikel 28, abs. 1, Punkt e).

Eine weitere rechtsgrundlage bildet das Schleswig-holsteinische Schul-

gesetz. im zusammenhang mit Schulabwesenheit sind folgende Para-

graphen wichtig:
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§  11  Beginn und inhalt des Schulverhältnisses

§  20  umfang der Schulpflicht

§  21  Erfüllung der Schulpflicht

§  22  Beginn der vollzeitschulpflicht

§  23  Beginn und Ende der Berufsschulpflicht

§  24  zuständige Schule

§  26  verantwortung für den Schulbesuch

§  28  Durchsetzung der Schulpflicht

§ 144  ordnungswidrigkeiten

 5. pRÄVEntIon Von SChUlVERwEIGERUnG

in einer optimalen Bildung jeder einzelnen Schülerin und jedes einzelnen 

Schülers liegen wesentliche individuelle zukunftschancen und ebenso die 

chancen unserer gesellschaft. auf dem weg in die wissensgesellschaft und 

zum Bildungsland ist daher qualifizierte Bildung jed*es Einzelnen unverzicht-

bar und heute mehr denn je herausforderung für alle, die für diesen Bil-

dungsprozess verantwortung tragen. gelungene Praxismodelle, die Schul-

müdigkeit, Schulverweigerung und Schulabbruch verhindern bzw. auffangen, 

haben alle eines gemeinsam: Sie beginnen möglichst früh (Prävention), sie 

fördern individuell, sie ermöglichen Erfolgserlebnisse und sie öffnen sich dem 

leben und der Praxis. Dabei kommt es auf eine gute Kommunikation und 

abstimmung unter akteur*innen und einer schnellen reaktion auf fehlzeiten 

an.
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 FolGEndE handlUnGSanSÄtzE FÜR SChUlEn wERdEn EmpFohlEn:

Allgemeine Sensibilisierung von Lehrkräften und Fachkräften

•  Sensibilisierung und Qualifizierung der Fachkräfte zum Thema, 
fortbildung, fachtage

•  regelmäßige Informationen über die Handlungsempfehlung, 
informationen an neue lehrkräfte weitergeben

• vielfältigen Ursachen der Schulverweigerung Rechnung tragen

•  regelmäßiges Sammeln von Zahlen und Fakten der Schule zum Thema 
(z.B. anzahl der absenten Schüler*innen, ursachen)

Schule für die Praxis öffnen

•  Übergang KITA - Schule - weiterführende Schule:  
übergangsgestaltung installieren

•  Willkommensstruktur an Schule (Schnuppertage, Atmosphäre, 
Kennenlerntage), gute Schulkultur „Kein Kind geht verloren“, Schule 
als ort zur Stärkung des Selbstwertgefühls, gesprächskultur

•  Angebote zum Schul- und Klassenklima, Präventionsprogramme,  

Kompetenztraining

Im Dialog mit Eltern, Schüler*innen und Beteiligten sein

• Elternabende, Infoabende

•  direkte Kontaktaufnahme mit den Eltern, Schüler*innen 

(anrufe, SmS, treffen, hausbesuche etc.)

•  frühzeitige einzelfallbezogene Maßnahmen und Angebote 

(siehe S. 11 und 12)  

> rückkoppelung an alle Beteiligten
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 6. ABLAUFSCHEMA

 6.1. HAndLUngSpLAn BEi SCHULABwESEnHEit grUndSCHULE

Anwesenheitskontrolle durch Lehrkraft

Schriftliche Dokumentation (Vorlage entwickeln)

Initiierung einer Fallkonferenz durch die Schule unter Einbeziehung des ASD, 
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst (ggf. Vermittlung an kinder- und jugendpsychia-
trische Sprechstunde Herr Löffler und/oder Kinder- und Jugendpsychiatrie)

• Zuführung Polizei

• Meldung an Schulamt

• Einleitung Bußgeldverfahren

• ggf. Meldung Kindeswohlgefährdung 
 nach §8a SGB VIII

Absentismus- 
beauftragten
benennen

Eltern sollen ihre Kinder abmelden
Anruf bei Eltern/Schüler*innen
durch die Klassenlehrkraft

Schriftliche Elterninformation

Klassenlehrkraft hält Rücksprache 
mit der Schulleitung

Schule ergreift 
kurzfristige Maßnahmen 
(Elterngespräch, Hausbesuch, Fall- 
besprechung) und Einbeziehung 
Beratungslehrkraft ZKE und 
Schulsozialarbeit
Klassenkonferenz

Bei begründeten Zweifeln 
Elterngespräch führen

Fallberatung

Klassenlehrkraft prüft bei
unentschuldigtem Fehlen

Ärztliche Bescheinigung 
einfordern (§26 Schulgesetz)

Beantragung einer 
Untersuchung
im Kinder- und 
Jugendärztlichen Dienst

Entschuldigtes Fehlen Unentschuldigtes Fehlen

pädagogische Intervention
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 6. aBlaUFSChEma

 6.1. handlUnGSplan BEI SChUlaBwESEnhEIt GRUndSChUlE



Indikatoren •	 wiederholt verspätetes Erscheinen 
 •	 häufiges verfrühtes Verlassen der Schule 
 •	 > 10 Fehltage/Halbjahr

Initiierung einer Fallkonferenz durch die Schule unter Einbeziehung des ASD, 
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst (ggf. Vermittlung an kinder- und jugendpsychiatrische 
Sprechstunde Herr Löffler und/oder Kinder- und Jugendpsychiatrie)

• Zuführung Polizei

• Meldung an Schulamt

• Einleitung Bußgeldverfahren

• ggf. Meldung Kindeswohl- 
 gefährdung nach §8a SGB VIII

Absentismus- 
beauftragten
benennen

Entschuldigung 
ist glaubhaft

Schüler*in 
kommt

Schüler*in 
kommt nicht

Schüler*in 
kommt

Entschuldigung 
ist nicht glaubhaft

Entschuldigung liegt vor Entschuldigung liegt nicht vor

Absentismus weiterhin

Gespräch
mit Erziehungsberechtigten, 

Schüler*innen, Lehrkraft,
(Schulsozialarbeit),...

VErAntwortlIchKEItEn:

 Schulleitung - z. B. unter Einbeziehung von Beratung zum 
 Kinderschutz, Polizei (Stadtteilpolizei), Kinder- und Jugendärztlicher 
 Dienst, Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern Stadt 
 Flensburg, Dansk Sundhedstjeneste, Villa Paletti (Kinder- und 
 Jugendpsychiatrie), ASD Flensburg, Schulspsychologischer Dienst

 Klassenlehrkraft

 Schulleitungsteam (bei Bedarf)

 wird individuell bestimmt

innerschulische Klärung
Schule und Schulsozialarbeit (SCHSA) 
klärt mit Beratungslehrkraft (soweit 
vorhanden) das weitere Vorgehen

Fallkonferenz

Positiven Kontakt 
aufrecht erhalten

Prozessbegleitung Prozessbegleitung
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 6.2. handlUnGSplan BEI SChUlaBwESEnhEIt wEItERFÜhREndE SChUlE
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Schüler*in bleibt der Schule fern

§ 144 SchulG-SH - Androhung eines Bußgeldes 
Frist 14 Tage

Meldung an das Bildungs- und Sportbüro 
Ordnungsbehörde Flensburg

Schüler*in kommt 
weiterhin nicht zur Schule

Abgabe an die Städt.
Vollstreckungsbehörde

Ergebnis Vollstreckung: 
Pfändung erfolglos

Keine Rückmeldung der 
Erziehungsberechtigten

Schüler*in kommt
wieder zur Schule

Ggf. neues 
Verfahren

Einstellung 
des Verfahrens
(gängige Praxis)

Bußgeld 
wird gezahlt

Vollstreckung 
erfolgreich

Verfahren beendet
(auch wenn Schüler*in 

weiter fehlt)

Mitteilung 
an die Schule

Festsetzung eines 
Bußgeldes:
Höhe i. d. Regel 150,00 € 
Gebühr/Auslagen 28,50 €
Gesamt 178,50 €

Frist 4 Wochen nach Zustellung

Antrag 
auf Erzwingungshaft

Einstellung des Verfahrens 
Familie z. B. verzogen

oder
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 6.3. VERFahREn naCh §144 SChUlGESEtz 
  - oRdnUnGSwIdRIGkEItEn -
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 6.4. VERFahREn Und maßnahmEn

Schulische Maßnahmen

11

maßNahmEN
vEraNtwortlich 
für DiE DurchführuNg

zEitPuNKt

regelmäßige information an 
die Eltern und lehrkräfte über 
die geltende rechtslage

Schulleitung 1x jährlich 
zu Schuljahresbeginn

fehlen im Klassenbuch 
festhalten (Dokumentation), 
zählung der fehltage über 
das ganze Schuljahr 
gerechnet

alle lehrkräfte stündlich/täglich

rücksprache mit Eltern Klassenlehrkräfte bei grundschulen am 1. tag, 
bei den weiterführenden 
Schulen 
ab 3. tag unentschuldigtem 
fehlen, 
schriftliche information 
an Eltern (per Post)

auf Klassenbucheinträge 
achten, Entschuldigung, ggf. 
ärztl. attest einfordern

Klassenlehrkräfte regelmäßig und in kurzen ab-
ständen mind.1 x pro woche

ansprechen der Problematik 
mit dem/der betreffenden 
Schüler*in (Dokumentation)

alle lehrkräfte, 
besonders Klassenlehrkräfte

bei mehrfachem vorkommen 
von fehltagen

päd. Konferenzen (Kurzpro-
tokoll mit Ergebnissen und 
vereinbarungen)

Klassenlehrkräfte/lehrkräfte 
der Klasse, Einbeziehung der 
Schulsozialarbeit/ Beratungs-
lehrkräfte zkE

regelmäßig und in kurzen 
abständen

Einberufung einer Klassenkon-
ferenz nach §65 Schulgesetz 
(Kurzprotokoll mit Ergebnissen 
und vereinbarungen)

Klassenlehrkräfte, Einbezie-
hung der Schulsozialarbeit/ 
Beratungslehrkraft zkE, info 
an Schulleitung

Je nach Beschluss der 
jeweiligen Schule

Je nach Konzept der Schule

Eltern informieren (schrift-
lich), ggf. hausbesuch, auf-
zeigen von Konsequenzen, 
verständigung auf gemeinsa-
me ziele

Klassenlehrkraft 
und/oder Schulleitung

Je nach Beschluss der 
jeweiligen Schule

Je nach Konzept der Schule

Einfordern einer ärztlichen 
Bescheinigung

Schulleitung Je nach Beschluss der 
jeweiligen Schule

Je nach Konzept der Schule



 6.4. VERFahREn Und maßnahmEn

Kooperative Maßnahmen

Formalrechtliche Verfahren

BußgElDvErfahrEN
vEraNtwortlich 

für DiE DurchführuNg
zEitPuNKt

Bußgeldverfahren über Schul-

leitung an fachbereich Bildung, 

Sport, Kultureinrichtungen 

durch Schulleitung an Bildungs- 

und Sportbüro (siehe anlage)

Schulleitung 

fB Bildung, Sport, Kultureinrich-

tungen / Bildungs- und 

Sportbüro

Einzelfallabhängig

zwangszuführung durch die Poli-

zei, amt für öffentliche ordnung 

(siehe anlage)

Schulleitung, Polizei Einzelfallabhängig
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maßNahmEN
vEraNtwortlich 
für DiE DurchführuNg

zEitPuNKt

Beratungslehrkraft zkE und/ 

oder Schulsozialarbeit 

hinzuziehen

Klassenlehrkraft einvernehm-

lich mit Eltern

Einzelfallabhängig, 

je nach Beschluss der 

Klassenkonferenz der 

jeweiligen Schule

ggf. lehrkräfte der förder-

schule einbeziehen

Schulleitung und Klassen- 

lehrkraft einvernehmlich 

mit Eltern

Einzelfallabhängig, 

je nach Beschluss der 

Klassenkonferenz der 

jeweiligen Schule

Jugendamt (aSD) 

einbeziehen

Schulleitung und Klassen- 

lehrkraft einvernehmlich 

mit Eltern

Einzelfallabhängig, 

je nach Beschluss der 

Klassenkonferenz der 

jeweiligen Schule

Schulamt Schulleitung einvernehmlich 

mit Eltern

Einzelfallabhängig, 

je nach Beschluss der 

Klassenkonferenz der 

jeweiligen Schule

Beratende mitwirkung vom 

Kinder- und Jugendärztlichen 

Dienst, Polizei

Klassenlehrkraft und/oder 

Schulleitung einvernehmlich 

mit Eltern

Einzelfallabhängig, 

je nach Beschluss der 

Klassenkonferenz der 

jeweiligen Schule
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iNStitutioN Zentrum für kooperative Erziehungshilfe (ZkE)

KoNtaKt & aNSPrEchPartNEr*iNNEN 

zentrum für kooperative Erziehungshilfe (zkE) 

waitzstraße 16, 24937 flensburg 

tel.: 0461/85 29 15 

fax: 0461/85 18 80

Sekretariat:  Susanne hansen, hansen.susanne@flensburg.de 

Brigitte manigel, manigel.brigitte@flensburg.de

zuStäNDigKEit 

lehrkräfte, Eltern und Schüler*innen der Schulen in flensburg

aufgaBENBErEich 

Das zkE unterstützt mit seinen angeboten Kinder und Jugendliche 

unter anderem mit Bedarf im Bereich soziale und emotionale Ent-

wicklung und daraus resultierenden Beeinträchtigungen hin zu einer 

erfolgreichen schulischen und sozialen integration. Sie sollen bei der 

Entwicklung und verbesserung ihrer schulischen und beruflichen 

Perspektive nachhaltig unterstützt werden.

SchwErPuNKtE 

•  frühzeitige Beratung und Vermittlung von Hilfen an den allg. Schulen 

vor ort durch Sozialarbeiter*innen und Sonderpädagog*innen

•  zielgruppenspezifische ansätze (z.B. Benachteiligten- und Begabten- 

förderung; integration von Kindern mit migrationshintergrund; ansätze 

der mädchen- und Jungenarbeit, der förderung von Kindern mit lern-

schwächen und verhaltensauffälligkeiten; integration behinderter Kinder)

•   bildungsbiographische Schnittstellen (familie - Krippe/Kita; Kita/grund-

schule; Sek1-Schulformwahl, Schule - ausbildung/Beruf)

• Schuldistanz und Schulabbrüche vermindern

zugaNg 

Kontaktaufnahme durch Schulen, Eltern oder Dritte an Beratungslehr-

kräfte und/oder Schulsozialarbeit der jeweiligen Schule persönlich, 

telefonisch oder per E-mail, ggf. werden fragebögen für Schulen und 

Dritte durch das zkE versendet

wEitErE iNformatioNEN 

www.flensburg.de/leben-Soziales/Kinder-Jugendliche/ 

zentrum-für-kooperative-Erziehungshilfen
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iNStitutioN Schulsozialarbeit an den Flensburger Schulen

KoNtaKt & aNSPrEchPartNEriNNEN 
zentrum für kooperative Erziehungshilfe (zkE) 
waitzstraße 16, 24937 flensburg, Sekretariat (siehe Kontaktadresse zkE) 
tel.: 0461/85 29 15 
fax: 0461/85 18 80

teamleitung: Elisabeth gershoff (tel. 0461/85 26 69) 
  gershoff.elisabeth@flensburg.de 
  Bianca wilkens (tel. 0461/85 41 94) 
  wilkens.bianca@flensburg.de 
Die Kontaktdaten der einzelnen Schulsozialarbeiter*innen sind unter 
dem unten angegebenen link zu finden.

zuStäNDigKEit 
Schüler*innen, lehrkräfte und Eltern

aufgaBENBErEich 
Die Schulsozialarbeit ist ein eigenständiges handlungsfeld der Kinder-  
und Jugendhilfe, das mit der Schule in formalisierter und institutionali-
sierter form kooperiert. Kinder und Jugendliche werden im Prozess des 
Erwachsenwerdens begleitet und bei einer für sie befriedigenden lebens-
bewältigung unterstützt. Dabei sollen ihre Kompetenzen zur lösung von 
persönlichen und/oder sozialen Problemen gefördert werden.

tätigKEitEN 
Bei der realisierung ihrer aufgabe werden Schulsozialarbeiter*innen in 
folgenden arbeitsfeldern tätig:

• Beratung und Vermittlung von Hilfen,

• Sozialpädagogisches Handeln mit Gruppen und Klassen,

• Koordination von freizeitpädagogischen Angeboten,

• Schulentwicklung,

• Gemeinwesen- und Vernetzungsarbeit,

• Schule und Übergänge mitgestalten.

zugaNg 
meldung durch Schüler*innen, lehrkräfte und Eltern 
Schulsozialarbeit ist vor ort an allen Schulen

wEitErE iNformatioNEN 
www.flensburg.de/leben-Soziales/Kinder-Jugendliche/Schulsozialarbeit
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iNStitutioN Allgemeiner Sozialer Dienst 

   der Stadt Flensburg

KoNtaKt & aNSPrEchPartNEr*iNNEN 

Stadt flensburg 

rathausplatz 1, 24931 flensburg 

tel.: 0461/85 0 

fax: 0461/85 12 92 

E-mail: jugend@flensburg.de

Die zuständigkeit der mitarbeiter*innen des allgemeinen Sozialen 

Dienstes richtet sich nach Bezirken und Straßen.

zuStäNDigKEit 

Der allgemeine Soziale Dienst ist zuständig für Schüler*innen und 

Eltern mit wohnsitz in flensburg.

aufgaBENBErEich 

Beratung und unterstützung in Erziehungsfragen, trennungs- und 

Scheidungsangelegenheiten, sowie umgangsfragen und wegweiser-

beratung. Ebenso Einleitung und Begleitung von hilfen zur Erziehung 

(gem. SgB viii), Jugendgerichtshilfe und Erwachsenenberatung.

tätigKEitEN 

•  Beratungen in den Räumlichkeiten des Allgemeinen Sozialen 

Dienstes, in der Schule oder in privaten räumlichkeiten der familien

• Angebote familienunterstützender Maßnahmen

• Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung

zugaNg 

Eine Kontaktaufnahme ist durch Schüler*innen, Eltern, Schulen, 

Schulsozialarbeit oder andere beteiligte Personen möglich.

wEitErE iNformatioNEN 

www.flensburg.de/leben-soziales/familie-soziales/familie/ 

probleme-bei-der-erziehung

16



iNStitutioN   Allgemeiner Sozialer Dienst 

des Kreises Schleswig-Flensburg, 

Außenstelle Flensburg

KoNtaKt & aNSPrEchPartNEr*iNNEN 

Kreis Schleswig-flensburg 

Jugend und familie 

außenstelle flensburg 

Eckernförder landstr. 65 

24941 flensburg 

tel.: 0461/31 83 21-12 

fax: 0461/31 83 21-10 

E-mail: doris.anthonisen@schleswig-flensburg.de

zuStäNDigKEit 

Der allgemeine Soziale Dienst der außenstelle flensburg ist 

zuständig für Schüler*innen und Eltern mit wohnsitz im 

Kreis Schleswig-flensburg Nord.

aufgaBENBErEich 

Beratung und unterstützung in Erziehungsfragen, trennungs- und 

Scheidungsangelegenheiten sowie umgangsfragen und wegweiser-

beratung. Ebenso Einleitung und Begleitung von hilfen zur Erziehung 

(gem. SgB viii), Jugendgerichtshilfe und Erwachsenenberatung.

tätigKEitEN 

• Beratungen in den Räumlichkeiten des Allgemeinen Sozialen 

 Dienstes, in der Schule oder in privaten räumlichkeiten der familien

• Angebote familienunterstützender Maßnahmen 

• Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung

zugaNg 

Eine Kontaktaufnahme ist durch Schüler*innen, Eltern, Schulen, 

Schulsozialarbeit oder andere beteiligte Personen möglich. 

wEitErE iNformatioNEN 

www.schleswig-flensburg.de/leben-soziales/fachdienst-jugend-und-

familie
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iNStitutioN  Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche 

und Eltern der Stadt Flensburg

KoNtaKt & aNSPrEchPartNEr*iNNEN 

Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern der Stadt flensburg 

gesundheitshaus 

Norderstraße 58-60, 24939 flensburg 

tel.: 0461/85 21 29 

fax: 0461/85 16 48 

E-mail: erziehungsberatung@flensburg.de 

Sekretariat: frau Breitner

zuStäNDigKEit 

Kinder und Jugendliche von 0 bis 21 Jahren und deren Eltern 

in flensburg und im nördlichen Kreisgebiet

aufgaBENBErEich 

Beratung und Diagnose bei z.B.

• Schulproblemen

• Fragen der Erziehung

• psychischen und emotionalen Problemen

• Kommunikationsproblemen in der Familie

tätigKEitEN 

Beratung von Eltern, Kindern und Jugendlichen im Einzelgespräch, im 

Elterngespräch und im familiengespräch

zugaNg 

anmeldung im Sekretariat persönlich 

montag bis freitag von 09:00 bis 13:00 uhr 

oder telefonisch oder per E-mail

wEitErE iNformatioNEN 

www.flensburg.de/leben-soziales/familie-soziales/familie/ 

erziehungsberatung
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iNStitutioN Beratung zum Kinderschutz / InsoFa

KoNtaKt & aNSPrEchPartNEr*iNNEN 

Stadt flensburg 

am Pferdewasser 6, 24937 flensburg 

ansprechpartnerinnen:  anke gerundt, tel. 0461/85 40 58, 

gerundt.anke@flensburg.de 

Daniela Dünnebeil, tel. 0461/85 13 40, 

duennebeil.daniela@flensburg.de

zuStäNDigKEit 

lehrkräfte, die Kinder und Jugendliche (bis 18 Jahre) unterrichten, 

deren wohnsitz in flensburg ist

aufgaBENBErEich 

Beratung von lehrkräften bei anhaltspunkten einer Kindeswohl- 

gefährdung und Durchführung von fortbildungen

tätigKEitEN 

• Gefährdungseinschätzung

• Vorbereitung zur Durchführung von Elterngesprächen

• Beratung zu weiteren Handlungsschritten

• Begleitung im Abwägungsprozess Datenschutz / Kinderschutz

• Fortbildungsangebote zum Thema Kindeswohlgefährdung

• Information über Unterstützungsmöglichkeiten und Angebote

zugaNg 

Eine Beratungsanfrage kann persönlich, telefonisch oder per E-mail 

durch lehrkräfte erfolgen. 

Die anfragen können zu jedem Zeitpunkt des Prozesses gestellt 

werden.
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iNStitutioN Bildungs- und Sportbüro der Stadt Flensburg

KoNtaKt & aNSPrEchPartNEr*iNNEN 

Stadt flensburg 

Bildungs- und Sportbüro 

fachbereich Bildung, Sport, Kultureinrichtungen 

rathausplatz 1, 24931 flensburg 

tel.: 0461/85 16 59 

fax: 0461/85 23 53 

E-mail: kroker.heike@flensburg.de 

ansprechpartnerin: heike Kroker

zuStäNDigKEit 

zuständig für das Bußgeldverfahren in absprache 

mit dem Schulamt und der Schule

aufgaBENBErEich 

Erlass von Bußgeldbescheiden 

an die Schüler*innen bzw. die Eltern

tätigKEitEN 

Prüfung Bußgeldtatbestand und ggf. Einleitung Bußgeldverfahren 

• Androhung eines Bußgeldes

• Festsetzung eines Bußgeldes

• Abgabe an die Vollstreckungsbehörde

• Abgabe an das Amtsgericht

zugaNg 

anzeige der Schule

wEitErE iNformatioNEN 

www.flensburg.de/kultur-bildung/bildung/bildungsbüro
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iNStitutioN Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig

KoNtaKt & aNSPrEchPartNEr*iNNEN 

Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig, Erziehungs- und familienberatung 

waldstr. 45, 24939 flensburg 

tel.: 0461/57 05 80 

fax: 0461/57 05 888

Sozialpädagogen:  werner Nielsen-tatzel 

werner.nielsen-tatzel@dksund.de

zuStäNDigKEit 

Schüler*innen, Eltern und lehrkräfte der dänischen Schulen

aufgaBENBErEich 

Beratung von Jugendlichen und Eltern sowie allgemeine lebensberatung

tätigKEitEN 

•  Beratung von Schüler*innen, Eltern, Lehrkräften zu Fragen im 

zusammenhang mit Schulverweigerung, Schulangst, Schulphobie

•  Vermittlung in ambulante und stationäre 

psychiatrische/psychologische Behandlung

•  Vernetzung und Zusammenarbeit mit den an den Interventionen 

beteiligten institutionen, z.B. PPr, aSD, zkE, schulärztlicher Dienst

wEitErE iNformatioNEN 

www.dksund.de
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iNStitutioN  Kinder- und Jugendärztlicher Dienst 
der Stadt Flensburg

KoNtaKt & aNSPrEchPartNEr*iNNEN 
Stadt flensburg, gesundheitsdienste, gesundheitshaus 
Norderstr. 58 - 60, 24939 flensburg, fax: 0461/85 26 49

leitung:  Dr. marc wenzel, tel. 0461/85 26 08
  wenzel.marc@flensburg.de
Sekretariat:   Britta holthusen-hensel, tel. 0461/85 26 48 

holthusen-hensel.britta@flensburg.de

Das Sekretariat ist erreichbar montag bis Donnerstag 08:00 - 14:00 uhr
und freitag 08:00 - 12:30 uhr

zuStäNDigKEit 
Schüler*innen, lehrkräfte, Eltern von (deutschen) flensburger Schulen, 
einschl. Privatschulen. feste zuständigkeiten Schulen - ärzt*innen.

aufgaBENBErEich 
Schulärztliche tätigkeiten nach
• Schulgesetz
• Landesverordnung für schulärztliche Aufgaben
• Infektionsschutzgesetz
• Gesundheitsdienstgesetz

tätigKEitEN 
• Beratung und Untersuchung von Schüler*innen,
•  Kontaktaufnahme mit behandelnden Ärzt*innen und Therapeut*innen 

aus dem niedergelassenen und stationären Bereich,
• Empfehlung von weiterer Diagnostik und/oder Therapie,
•  Vermittlung an kinder- und jugendpsychiatrische Sprechstunde 

(herr löffler) im gesundheitshaus,
• Beratung von Lehrkräften und Eltern bei gesundheitlichen Fragen,
•  Erstellung von Gutachten 

(z.B. bei sonderpädagogischer überprüfung, frage der Behinderung)

zugaNg 
lehrkräfte, Eltern, Schüler*innen, Schulsozialarbeit, aSD, ärzt*innen, 
therapeut*innen u.a. per telefon, E-mail, fax oder auftrag per Post

wEitErE iNformatioNEN 
www.flensburg.de/leben-soziales/gesundheitsdienste/kinder-und- 
jugendärztlicher-dienst
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iNStitutioN Polizei Flensburg

KoNtaKt & aNSPrEchPartNEr*iNNEN 

2. Polizeirevier flensburg 

Norderhofenden 1, 24937 flensburg 

tel.: 0461/484 - 0 

fax: 0431/98 86 44 27 20 

E-mail: flensburg.Prev02@polizei.landsh.de

mit den zugehörigen Polizeistationen der Stadtteile:

•  PSt Flensburg Mitte, Tel.: 0461/15 01 86 5 - 0, 

flensburg-mitte.PSt@polizei.landsh.de

•  PSt Mürwik/ Fruerlund, Tel.: 0461/4 84 - 42 20, 

flensburg-muerwikfruerlund.PSt@polizei.landsh.de

•  PSt Engelsby/ Tarup, Tel.: 0461/6 74 00 74, 

flensburg-Engelsbytarup.PSt@polizei.landsh.de

•  PSt Weiche, Tel.: 0461/9 09 09 - 10, 

flensburg-weiche.PSt@polizei.landsh.de

•  PSt friesischer Berg, tel.: 0461/57 00 - 7 73, 
flensburg-friesischerBerg.PSt@polizei.landsh.de

•  PSt Flensburg Nord, Tel.: 0461/4 84 - 42 70, 
flensburg-Nord.PSt@polizei.landsh.de

zuStäNDigKEit 
Bürger*innen der Stadt flensburg, zuständig sind die jeweiligen 
Polizeibeamt*innen der Stationen entsprechend der örtlichen lage, 
konkrete zuständigkeit kann im zweifelsfall anhand einer 
adressangabe kurzfristig bei den Polizeistationen erfragt werden

aufgaBENBErEich 
unterstützung und informationsaustausch in verbindung 
mit den beteiligten institutionen
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tätigKEitEN 
•  Nach Verfügbarkeit leisten die örtlich zuständigen Polizeistationen 

hilfe, wie z.B. die unterstützende Begleitung bei hausbesuchen.

•  Frühzeitige Beteiligung bei auffälligen Schüler*innen, um den Infor-
mationsaustausch bzw. die gegenseitige Beratung im Sinne eines 
fachdienstes bzgl. der abwägung weiterführender maßnahmen zu 
gewährleisten.

•  Beratung und Unterstützung bei Maßnahmen, die durch 
originär zuständige Stellen getroffen werden.

•  Zuführung eines Schülers gem. § 28 SchulG 
auf Ersuchen im rahmen der amtshilfe.

zugaNg 
über die zuständigen örtlichen Polizeistationen

wEitErE iNformatioNEN 
hast-du-stress.de/beratungsstellen-in-deiner-region/schleswig- 
holstein/landkreise-in-schleswig-holstein/flensburg-beratung-hilfe-not/
beratung-hilfe-polizei-flensburg/
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iNStitutioN Pædagogisk Psykologisk Rådgivning - PPR

KoNtaKt & aNSPrEchPartNEr*iNNEN 
Pædagogisk Psykologisk rådgivning - PPr (Schulpsychologischer Dienst) 
Dansk Skoleforening for Sydslesvig, Südergraben 36, 24937 flensburg 
tel.: 0461/57 08 70 
fax: 0461/58 18 16 
E-mail: PPr@skoleforeningen.org

leitender Schulpsychologe: mads huse 
Stellv. Schulpsychologin: mona Jochimsen 
Schulpsychologin: lone flindt lücke 
Beratungslehrkräfte für lernschwierigkeiten

zuStäNDigKEit 
Kinder und Schüler*innen, Pädagog*innen, lehrkräfte und Eltern der 
dänischen Kindergärten und Schulen der Stadt flensburg

aufgaBENBErEich 
Schulpsychologische gutachten und Beratung bei

• Lernproblemen

• Leistungsproblemen

• Verhaltensproblemen

• psychischen und emotionalen Problemen

• sozialen Kompetenzproblemen

• Mobbing

• Konfliktlösung

tätigKEitEN 
•  Problemanalyse, Einschätzungen und Empfehlungen in enger Zusam-

menarbeit mit Kindergärten und Schulen der dänischen minderheit

•  Vernetzung mit dänischen und deutschen Institutionen z.B. ZkE; ASD Stadt 
flensburg, Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern der Stadt 
flensburg, Dansk Sundhedstjeneste, villa Paletti u.a.

zugaNg 
anmeldung im Sekretariat bei Jessica Jensen und tanja Schmidt 
von montag bis Donnerstag 08:00 - 16:00 uhr und 
freitag 08:00 - 13:00 uhr

wEitErE iNformatioNEN 
www.skoleforeningen.org/institutioner/oevrige-institutioner/ 
paedagogisk-psykologisk-raadgivning
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iNStitutioN  Schulpsychologische Beratungsstelle 

der Stadt Flensburg

KoNtaKt & aNSPrEchPartNEr*iNNEN 

Schulpsychologische Beratungsstelle der Stadt flensburg 

gesundheitshaus, Norderstraße 58 - 60, 24939 flensburg 

tel.: 0461/85 29 30 

fax: 0461/85 18 96 

E-mail: flensburg@schupsyd.landsh.de

Schulpsychologin: Dipl.-Psych. maren Stürmer-andresen 

Sekretariat:  Dorit machulla

zuStäNDigKEit 

Schüler*innen, lehrkräfte, Eltern, Schulen und Schulaufsichtsbehörden 

der Stadt flensburg

aufgaBENBErEich 

•  Diagnose und Beratung, z.B. 

- Schullaufbahnfragen 

- leistungsprobleme 

- verhaltensauffälligkeiten 

- psychische und emotionale Probleme 

- Schwierigkeiten im sozialen verband einer Klasse (z.B. mobbing) 

- Konflikte zwischen Personen(-gruppen) 

- Schulverweigerung

• Lehrerfortbildung

• Supervision

• Moderation von Konflikten

• Krisenintervention

• Unterstützung im Bereich der Schulentwicklung

• Stärkung der Kommunikationsfähigkeit

•  Vernetzung und Zusammenarbeit mit anderen Institutionen 

(z.B. zkE, gesundheitsamt, amt für soziale Dienste, Beratungsstelle 

für Kinder, Jugendliche und Eltern der Stadt flensburg, Kinder- und 

Jugendpsychiatrie)
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tätigKEitEN 

• Problemanalyse

• Diagnostik

• Intervention

• Beratung

zugaNg 

anmeldungen im Sekretariat der Schulpsychologischen Beratungsstelle 

Sprechzeiten: montag bis freitag von 08:30 - 11:30 uhr

wEitErE iNformatioNEN 

www.flensburg.de/kultur-bildung/bildung/schulpsychologische- 

beratungsstelle
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iNStitutioN  Villa Paletti – Tagesklinik & Ambulanz 

für Kinder- und Jugendpsychiatrie & Psychotherapie

KoNtaKt & aNSPrEchPartNEr*iNNEN 
Ev.-luth. Diakonissenanstalt zu flensburg 
zentrum für gesundheit und Diakonie 
Kinder- und Jugendpsychiatrie, villa Paletti 
marienhölzungsweg 68, 24939 flensburg 
tel.: 0461/84 09 90 
fax: 0461/84 09 93 99
montag - Donnerstag  10:00 - 12:00 uhr 
montag    13:00 - 15:00 uhr (ansonsten anrufbeantworter) 
E-mail: villapaletti-tagesklinik@diako.de

chefarzt: fa KJP & Dipl.-Psych. heinz-georg löffler

zuStäNDigKEit 
Kinder zwischen 5 und 13 Jahren und deren familien

aufgaBENBErEich 
hilfe bei psychischen Problemen von Kindern und Jugendlichen, bei denen 
eine ambulante oder teilstationäre psychotherapeutisch-psychiatrische the-
rapie indiziert erscheint. ganzjährige Betreuung (auch in den ferien).

tätigKEitEN 
• Hilfe bei psychischen Problemen durch multiprofessionelles Team

• Betreuung Montag bis Freitag 07:00 - 17:00 Uhr

• individuelle Therapieplanung

•  Behandlungsdauer richtet sich nach therapeutischem Verlauf, (zeitl. begrenzt)

•  spezifische Therapien, besondere Förderung, pädagogische Programme

• Vormittagsunterricht durch Lehrkräfte des ZkE

• Zusammenarbeit mit Zuweiser*innen und nachfolgenden Therapeut*innen

•  Einbindung der familiären Fähigkeiten und Möglichkeiten 
sowie des sozialen umfelds

zugaNg 
telefonische anmeldung durch die familie selbst. zur Behandlung ist ein über-
weisungsschein (ambulanz) oder eine Einweisung (tagesklinik) notwendig. 
Sprechstunde herr löffler im KJaD.  
Dringende anfragen werden zügig abgearbeitet.

wEitErE iNformatioNEN 
www.diako-krankenhaus.de/kliniken-und-zentren/kliniken/ 
kinder-und-jugendpsychiatrie/ueberblick/
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anhanG I. EInhEItlIChES VoRGEhEn/EInhEItlIChES 
FoRmUlaR BEI EntSChUldIGUnGEn

1. SChRItt

im ersten Elternbrief, den Schulanfänger*innen von der Schule bekom-

men, steht ein hinweis:

„Sollte ihr Kind aus Krankheitsgründen o.ä. nicht zur Schule kommen 

können, teilen Sie uns dies bitte möglichst sofort mit, damit wir wissen, 

dass dem Kind kein unglück zugestossen ist. Sie erreichen uns unter 

telefon … oder per E-mail … .“

2. SChRItt

im „Normalfall“ entschuldigen die Eltern ihr Kind telefonisch, schriftlich 

oder per E-mail im angemessenen zeitraum.

3. SChRItt

Bei Schüler*innen, die keine rechtzeitige Entschuldigung beibringen: 

Eltern erhalten einen schriftlichen hinweis von der Schule mit dem 

vordruck für eine Entschuldigung.

Schulversäumnisse (nach § 11 SchulG)
wenn ein Schüler / eine Schülerin wegen Krankheit oder sonstiger nicht voraus-

sehbarer gründe nicht am unterricht teilnehmen kann, sollen die Sorgeberech-

tigten den Schüler / die Schülerin am gleichen tag entschuldigen (tel.: ……… / 

per E-mail: ………), damit wir uns keine Sorgen um das Kind machen.

Spätestens bei rückkehr in die Schule ist eine schriftliche Entschul- 

digung vorzulegen (s. vordruck).

im interesse ihres Kindes bitten wir Sie, dieses vorgehen einzuhalten.

mein Sohn / meine tochter _________________________________________ 

konnte am _____________ in der zeit von _____________ bis ____________ 

die Schule nicht besuchen.  

grund: _________________________________________________________ 

_____________, den___________ unterschrift: ___________________
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 II. SChREIBEn „ERFÜllUnG dER SChUlpFlICht“

NamE / KoPf DEr SchulE

anschrift Sorgeberechtigte 

 

 

ort, Datum

Erfüllung der Schulpflicht  

Bezug: Schleswig-holsteinisches Schulgesetz (§ 26)

Sehr geehrte frau …, / Sehr geehrter herr …,

ihr Sohn / ihre tochter ist im laufe dieses Schuljahres an folgenden tagen dem 

unterricht unentschuldigt ferngeblieben:

vom _____________________________ bis zum ___________________________

Damit hat er/ sie an insgesamt _______ tagen unentschuldigt gefehlt.

ich bitte Sie, dafür Sorge zu tragen, dass ihr Sohn/ ihre tochter am ersten 

tag seines/ihres fehlens telefonisch und spätestens nach drei tagen schriftlich 

entschuldigt wird.

mit freundlichen grüßen

______________________________ 

Schulleiter / in
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III. oRdnUnGSwIdRIGkEItEnanzEIGE wEGEn 
VERStoß GEGEn § 26 SChUlG

NamE / KoPf DEr SchulE

Bildungs- und Sportbüro 

z. hd. frau Kroker 

 

hier:

Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Verstoß gegen § 26 SchulG  

(ordnungswidrigkeit gemäß § 144 Schulg)

Sehr geehrte Damen und herren,

unser Schüler / unsere Schülerin _________________________________ (Name), 

geboren am ___________________________________________ (geburtsdatum), 

wohnhaft ___________________________________________________ (adresse), 

hat an den aufgelisteten tagen unentschuldigt gefehlt.

mit freundlichen grüßen

______________________________ 

Schulleiter / in

anlage:

1. auflistung der bisherigen fehltage

2. vorliegender Schriftverkehr mit den Sorgeberechtigten

Durchschrift an:

o   Sorgeberechtigter

o   Schulamt flensburg für folgende Schulen:

o   grund- und förderschulen, gemeinschaftsschulen ohne oberstufe

o   fachbereich Jugend - allgemeiner Sozialer Dienst
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 IV.  zUFÜhRUnG EInER SChÜlERIn / EInES SChÜlERS 
dURCh UnmIttElBaREn zwanG

NamE / KoPf DEr SchulE

2. Polizeirevier flensburg 

Norderhofenden 1 

24937 flensburg

Zuführung eines Schülers / einer Schülerin der (Name der Schule) durch unmittel-
baren Zwang gemäß § 28 des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes (SchulG)

Sehr geehrte Damen und herren,

unser Schüler/ unsere Schülerin (Name), geboren am (geburtsdatum), 
wohnhaft (adresse), hat (Begründung).

Somit liegt ein verstoß gegen § 26 Schulg vor, wonach Eltern dafür zu sorgen 
haben, dass Schülerinnen und Schüler am unterricht und an sonstigen Schulveran-
staltungen teilnehmen. Die von mir gemäß § 26 Schulg eingeleiteten maßnahmen 
sind bedauerlicherweise ohne Erfolg geblieben. weitere gespräche mit den Eltern 
oder aufforderungen zur Erfüllung der Schulpflicht sind weder erfolgversprechend 
noch zweckmäßig. aus diesem grunde habe ich gemäß § 28 Schulg die zufüh-
rung des Kindes durch unmittelbaren zwang angeordnet (s. anlage).

hiermit beantrage ich gemäß § 28 Schulg bei ihnen als geeignete instanz den 
vollzug der von mir angeordneten maßnahme und bitte Sie, das Kind (Name) 
am (Datum) zur (Name der Schule) zuzuführen, sofern die Eltern bis einschließlich 
(Datum der frist) ihr Kind nicht wieder in die Schule schicken. ich werde Sie dies-
bezüglich am (Datum) über den Stand der Dinge informieren.

für fragen stehe ich ihnen jederzeit zur verfügung und verbleibe

mit freundlichen grüßen

_______________________ 

Schulleiter/ in



 ImpRESSUm

Die handlungsempfehlung zum vorgehen bei Schulabwesenheit wird 
herausgegeben von: Schulamt flensburg, Soziale Dienste der Stadt 
flensburg unter mitwirkung des arbeitskreis Schulabwesenheit.

anSpREChpaRtnER*InnEn
ansprechpartner*innen für fragen und anregungen zur 
handlungsempfehlung sowie zum arbeitskreis Schulabwesenheit ist das

zentrum für kooperative Erziehungshilfe (zkE) 
waitzstraße 16, 24937 flensburg  
tel.: 0461 / 85 29 15 (Sekretariat)

aRBEItSkREIS SChUlaBwESEnhEIt

im arbeitskreis Schulabwesenheit arbeiten vielfältige akteur*innen aus 
institutionen aus flensburg (siehe auflistung unten) gemeinsam am 
thema Schulabwesenheit. Die handlungsempfehlung zum vorge-
hen bei Schulabwesenheit in der Stadt flensburg ist ein Ergebnis der 
zusammenarbeit.

im arbeitskreis Schulabwesenheit wirken u. a. mit:

• Beratung zum Kinderschutz der Stadt Flensburg
• Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern
• Allgemeiner Sozialer Dienst der Stadt Flensburg
• Bildungs- und Sportbüro der Stadt Flensburg
• Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig - Sozialer Dienst
• Kinder- und Jugendärztlicher Dienst der Stadt Flensburg
• Kinder- und Jugendbüro der Stadt Flensburg
• Polizei
• Schulamt Flensburg
•  Schulleitungen von Grund- und Gemeinschaftsschulen der Stadt Flensburg
• Schulleitungen von dänischen Gemeinschaftsschulen
• Schulpsychologischer Dienst der Stadt Flensburg
• Pædagogisk Psykologisk Rådgivning - PPR, Dansk Skoleforeningen
• Schulsozialarbeit Flensburg
• Villa Paletti
• Zentrum für kooperative Erziehungshilfe der Stadt
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 IhRE notIzEn
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Zentrum für kooperative Erziehungshilfe (ZkE)
Waitzstraße 16 | 24937 Flensburg


